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BUNDESGERICHTSHOF 

BESCHLUSS 
VIII ZA 27/22 

vom 

31. Januar 2023 

in dem Rechtsstreit 
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Der VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 31. Januar 2023 durch den 

Richter Dr. Bünger als Vorsitzenden, die Richter Kosziol und Dr. Schmidt, die 

Richterin Dr. Matussek sowie den Richter Dr. Reichelt 

 

beschlossen: 

 

Der Antrag des Beklagten vom 27. Januar 2023, die Zwangsvoll-

streckung aus dem Beschluss des Landgerichts Berlin - Zivilkam-

mer 63 - vom 30. September 2022 in Verbindung mit dem Urteil des 

Amtsgerichts Schöneberg vom 7. März 2022 (Az. 2 C 228/19) einst-

weilen einzustellen, wird abgelehnt. 

 

Gründe: 

I. 

Der Beklagte ist von dem Amtsgericht mit dem im Tenor genannten für 

vorläufig vollstreckbar erklärten Urteil zur Räumung und Herausgabe der von ihm 

bewohnten Wohnung der Klägerin in Berlin verurteilt worden. Die Berufung des 

Beklagten hat das Landgericht mit Beschluss vom 30. September 2022 nach 

§ 522 Abs. 2 ZPO zurückgewiesen. 

Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung (ohne Sicherheitsleistung) 

für vorläufig vollstreckbar erklärt und eine Abwendungsbefugnis gemäß § 711 

ZPO nicht ausgesprochen. Einen Vollstreckungsschutzantrag nach § 712 ZPO 

hat der Beklagte in der Berufungsinstanz nicht gestellt. 

Mit Schreiben vom 7. November 2022 hat er die Bewilligung von Prozess-

kostenhilfe unter Beiordnung eines bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen 
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Rechtsanwalts für eine Nichtzulassungsbeschwerde gegen den vorbezeichneten 

Beschluss des Berufungsgerichts beantragt. Mit Schreiben vom 27. Januar 2023 

hat der Beklagte ferner die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung be-

antragt. 

II. 

1. Der Antrag des Beklagten auf einstweilige Einstellung der Zwangsvoll-

streckung gemäß § 522 Abs. 3, § 544 Abs. 7 Satz 2, § 719 Abs. 2 ZPO ist unzu-

lässig, weil er entgegen § 78 Abs. 1 Satz 3 ZPO nicht von einem bei dem Bun-

desgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt gestellt worden ist. Der Antrag unter-

liegt (auch) im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren dem Anwaltszwang nach 

§ 78 Abs. 1 Satz 3 ZPO (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschlüsse vom 26. September 

2018 - VIII ZR 290/18, NJW-RR 2019, 72 Rn. 3; vom 21. Februar 2018 - XI ZR 

547/17, juris Rn. 5; jeweils mwN).  

Dies gilt grundsätzlich auch dann, wenn die Partei - wie hier - für das Nicht-

zulassungsbeschwerdeverfahren die Bewilligung von Prozesskostenhilfe bean-

tragt hat. Aus § 78 Abs. 3 ZPO ergibt sich keine Ausnahme von dem vorbezeich-

neten Anwaltszwang, da diese Vorschrift über das Prozesskostenhilfeverfahren 

hinaus nicht auch den Antrag auf Einstellung der Zwangsvollstreckung umfasst 

(Senatsbeschluss vom 26. September 2018 - VIII ZR 290/18, aaO Rn. 4 mwN). 

Ob die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung über den Wort-

laut von § 544 Abs. 7 Satz 2 ZPO und § 719 Abs. 2 ZPO hinaus zur Gewährung 

effektiven Rechtsschutzes bereits während der Dauer des Verfahrens auf Bewil-

ligung von Prozesskostenhilfe für eine von einem beim Bundesgerichtshof zuge-

lassenen Rechtsanwalt noch einzulegende Nichtzulassungsbeschwerde zuläs-

sig sein kann, bedarf keiner Entscheidung (vgl. Senatsbeschluss vom  

26. September 2018 - VIII ZR 290/18, aaO Rn. 5). 
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2. Denn der Antrag des Beklagten auf einstweilige Einstellung der 

Zwangsvollstreckung ist jedenfalls unbegründet. Nach § 719 Abs. 2 ZPO kann 

das Revisionsgericht die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung aus 

einem für vorläufig vollstreckbar erklärten Urteil anordnen, wenn die Vollstre-

ckung dem Schuldner einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde und 

nicht ein überwiegendes Interesse des Gläubigers entgegensteht. Diese Voraus-

setzungen liegen hier nicht vor. 

a) Nicht unersetzlich sind Nachteile, die der Schuldner selbst vermeiden 

kann. Deswegen kann er sich nach der ständigen Rechtsprechung des Bundes-

gerichtshofs nur dann darauf berufen, die Zwangsvollstreckung bringe ihm einen 

nicht zu ersetzenden Nachteil, wenn er in der Berufungsinstanz einen Vollstre-

ckungsschutzantrag nach § 712 ZPO gestellt hat. Hat der Schuldner dies ver-

säumt, kommt eine Einstellung der Zwangsvollstreckung nach § 719 Abs. 2 ZPO 

nur ausnahmsweise dann in Betracht, wenn es dem Schuldner im Berufungsver-

fahren aus besonderen Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar war, einen 

Vollstreckungsschutzantrag zu stellen (st. Rspr.; vgl. nur Senatsbeschlüsse vom 

7. Dezember 2018 - VIII ZR 146/18, NJW-RR 2019, 589 Rn. 5; vom 26. Septem-

ber 2018 - VIII ZR 290/18, NJW-RR 2019, 72 Rn. 7; jeweils mwN). 

Der Beklagte hat in der Berufungsinstanz einen Antrag nach § 712 ZPO 

nicht gestellt. Es ist auch nicht ersichtlich, dass es ihm nicht möglich oder nicht 

zumutbar war, einen solchen Antrag zu stellen. 

b) Dass das Berufungsgericht bei seiner Entscheidung über die vorläufige 

Vollstreckbarkeit eine Abwendungsbefugnis nach § 711 ZPO hätte einräumen 

müssen, weil seine Entscheidung mit der Nichtzulassungsbeschwerde anfecht-

bar war (§ 522 Abs. 3 ZPO) und somit die - von ihm offensichtlich angenomme-

nen - Voraussetzungen des § 713 ZPO nicht vorlagen, ist unbeachtlich. Ein Voll-

streckungsschutzantrag des Beklagten nach § 712 ZPO wäre auch dann nicht 
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entbehrlich gewesen, weil die Abwendungsbefugnis des Schuldners nach § 711 

Satz 1 ZPO entfällt, wenn der Gläubiger seinerseits vor der Vollstreckung Sicher-

heit leistet (vgl. Senatsbeschlüsse vom 7. Dezember 2018 - VIII ZR 146/18, aaO 

Rn. 7; vom 27. Februar 2018 - VIII ZR 39/18, juris Rn. 9; jeweils mwN). Denn der 

bei der Räumungsvollstreckung einer Wohnung regelmäßig drohende unersetz-

liche Nachteil, der (endgültige) Verlust der Wohnung als der bisherige Lebens-

mittelpunkt des Schuldners, der wegen zwischenzeitlicher Verfügungen oder 

Veränderungen durch den Gläubiger meist nicht mehr rückgängig zu machen ist, 

kann durch eine Abwendungsbefugnis nach § 711 ZPO nicht verhindert werden 

(Senatsbeschluss vom 7. Dezember 2018 - VIII ZR 146/18, aaO mwN). 

 

Dr. Bünger Kosziol Dr. Schmidt 

 Dr. Matussek Dr. Reichelt 

 
Vorinstanzen: 
AG Schöneberg, Entscheidung vom 07.03.2022 - 2 C 228/19 -  
LG Berlin, Entscheidung vom 30.09.2022 - 63 S 117/22 -  


